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Artikel 28

(1) Alle Bürger haben das Recht, sich im Rahmen der Grundsätze und Ziele der 
Verfassung friedlich zu versammeln.

(2) Die Nutzung der materiellen Voraussetzungen zur unbehinderten Ausübung dieses 
Rechts, der Versammlungsgebäude, Straßen und Kundgebungsplätze, Druckereien und 
Nachrichtenmittel wird gewährleistet.

Artikel 29
Die Bürger der Deutschen Demokratischen Republik haben das Recht auf Ver

einigung, um durch gemeinsames Handeln in politischen Parteien, gesellschaftlichen 
Organisationen, Vereinigungen und Kollektiven ihre Interessen in Übereinstimmung 
mit den Grundsätzen und Zielen der Verfassung zu verwirklichen.

Artikel 30
(1) Die Persönlichkeit und Freiheit jedes Bürgers der Deutschen Demokratischen 

Republik sind unantastbar.
(2) Einschränkungen sind nur im Zusammenhang mit strafbaren Handlungen oder 

einer Heilbehandlung zulässig und müssen gesetzlich begründet sein. Dabei dürfen 
die Rechte solcher Bürger nur insoweit eingeschränkt werden, als dies gesetzlich 
zulässig und unumgänglich ist.

(3) Zum Schutze seiner Freiheit und der Unantastbarkeit seiner Persönlichkeit hat 
jeder Bürger den Anspruch auf die Hilfe der staatlichen und gesellschaftlichen Organe.

Artikel 31
(1) Post- und Fernmeldegeheimnis sind unverletzbar.
(2) Sie dürfen nur auf gesetzlicher Grundlage eingeschränkt werden, wenn es die 

Sicherheit des sozialistischen Staates oder eine strafrechtliche Verfolgung erfordern.

Artikel 32
Jeder Bürger der Deutschen' Demokratischen Republik hat im Rahmen der Gesetze 

das Recht auf Freizügigkeit innerhalb des Staatsgebietes der Deutschen Demokratischen 
Republik.

Artikel 33
(1) Jeder Bürger der Deutschen Demokratischen Republik hat bei Aufenthalt außer

halb der Deutschen Demokratischen Republik Anspruch auf Rechtsschutz durch die 
Organe der Deutschen Demokratischen Republik.

(2) Kein Bürger der Deutschen Demokratischen Republik darf einer auswärtigen 
Macht ausgeliefert werden.

Artikel 34
(1) Jeder Bürger der Deutschen Demokratischen Republik hat das Recht auf Freizeit 

und Erholung.
(2) Das Recht auf Freizeit und Erholung wird gewährleistet

durch die gesetzliche Begrenzung der täglichen und wöchentlichen Arbeitszeit, 
durch einen vollbezahlten Jahresurlaub und
durch den planmäßigen Ausbau des Netzes volkseigener und anderer gesellschaft
licher Erholungs- und Urlaubszentren.

Artikel 35
(1) Jeder Bürger der Deutschen Demokratischen- Republik hat das Recht auf Schutz 

seiner Gesundheit und seiner Arbeitskraft.
(2) Dieses Recht wird durch die planmäßige Verbesserung der Arbeite- und Lebens- • 

bedingungen, die Pflege der Volksgesundheit, eine umfassende Sozialpolitik, die 
Förderung der Körperkultur, des Schul- und Volkssports und der Touristik gewähr
leistet.

(3) Auf der Grundlage eines sozialen Versicherungssystems werden bei Krankheit 
und Unfällen materielle Sicherheit, unentgeltliche ärztliche Hilfe, Arzneimittel und 
andere medizinische Sachleistungen gewährt.

Artikel 36
(1) Jeder Bürger der Deutschen Demokratischen Republik hat das Recht auf Fürsorge 

der Gesellschaft im Alter und bei Invalidität.


